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der Gläubiger den Gesamtschuldner innerhalb dieser Frist 
schriftlich von der Einleitung des Verfahrens verständigt.

(2) Ist ein Rechtsverfahren gegen einen Käufer von des
sen Abnehmer eingeleitet worden, so wird die in dieser Kon
vention vorgesehene Verjährungsfrist in bezug auf den An
spruch des Käufers gegen den Verkäufer ausgesetzt, wenn 
der Käufer den Verkäufer innerhalb dieser Frist schriftlich 
von der Einleitung des Verfahrens verständigt.

(3) Ist ein in den Absätzen 1 und 2 bezeichnetes Verfahren 
beendet, so gilt die Verjährungsfrist in bezug auf den An
spruch des Gläubigers oder des Käufers gegen den Gesamt
schuldner oder den Verkäufer nicht als auf Grund der Ab
sätze 1 und 2 ausgesetzt; dem Gläubiger oder dem Käufer 
steht jedoch eine weitere Frist von einem Jahr, gerechnet 
vom Tag der Beendigung des Verfahrens, zu, wenn an die
sem Tag die Verjährungsfrist bereits abgelaufen war oder 
nur noch weniger als ein Jahr zu laufen hatte.

Artikel 19
Nimmt der Gläubiger in dem Staat, in dem der Schuldner 

seine Niederlassung hat, vor Ablauf der Verjährungsfrist 
eine andere Handlung als die in den Artikeln 13, 14, 15 und 
16 bezeichneten Handlungen vor, die nach dem Recht dieses 
Staates den Wiederbeginn einer Verjährungsfrist bewirkt, 
so beginnt an dem von diesem Recht bestimmten Tag eine 
neue Frist von vier Jahren zu laufen.

Artikel 20

(1) Erkennt der Schuldner vor Ablauf der Verjährungs
frist seine Schuld gegenüber dem Gläubiger schriftlich an, 
so beginnt an dem Tag dieses Anerkenntnisses eine neue 
Verjährungsfrist von vier Jahren zu laufen.

(2) Die Zahlung von Zinsen oder die teilweise Erfüllung 
einer Schuld durch den Schuldner hat dieselbe Wirkung 
wie ein Anerkenntnis nach Absatz 1, sofern aus der Zahlung 
oder der Erfüllung vernünftigerweise geschlossen werden 
kann, daß der Schuldner seine Schuld anerkennt.

Artikel 21
Wurde der Gläubiger durch einen Umstand, auf den er 

keinen Einfluß hatte und den er weder vermeiden noch über
winden konnte, daran gehindert, die Verjährungsfrist aus
zusetzen, so wird die Verjährungsfrist so verlängert, daß sie 
nicht früher als ein Jahr nach dem Tag abläuft, an dem der 
Umstand zu bestehen aufgehört hat.

Änderung der Verjährungsfrist durch die Parteien

Artikel 22
-(1) Außer in den Fällen des Absatzes 2 kann die Verjäh

rungsfrist durch eine Erklärung oder Vereinbarung der Par
teien nicht geändert werden.

(2) Während des Laufes der Verjährungsfrist kann der 
Schuldner diese jederzeit durch eine an den Gläubiger ge
richtete schriftliche Erklärung verlängern. Diese Erklärung 
kann wiederholt werden.

(3) Dieser Artikel berührt nicht die Gültigkeit einer Be
stimmung des Kaufvertrages, wonach ein schiedsrichterli
ches Verfahren innerhalb einer kürzeren als der in dieser 
Konvention vorgesehenen Verjährungsfrist eingeleitet wer
den muß, vorausgesetzt, daß diese Bestimmung nach dem 
auf den Kaufvertrag anzuwendenden Recht gültig ist.

Allgemeine Begrenzung der Verjährungsfrist

Artikel 23

Ungeachtet der Bestimmungen dieser Konvention läuft 
jede Verjährungsfrist spätestens zehn Jahre nach dem Tag

ab, an dem sie nach den Artikeln 9, 10, 11 und 12 zu laufen 
begonnen hat.

Wirkungen des Ablaufs der Verjährungsfrist

Artikel 24
Der Ablauf der Verjährungsfrist wird in einem Rechtsver

fahren nur berücksichtigt, wenn eine am Verfahren betei
ligte Partei ihn geltend macht.

Artikel 25
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 sowie des Artikels 24 wird 

kein Anspruch in einem nach Ablauf der Verjährungsfrist 
eingeleiteten Rechtsverfahren anerkannt oder durchgesetzt.

(2) Ungeachtet des Ablaufs der Verjährungsfrist kann sich 
eine Partei auf ihren Anspruch als Verteidigungsmittel oder 
zum Zweck der Aufrechnung gegen einen von der anderen 
Partei geltend gemachten Anspruch berufen, in dem zuletzt 
genannten Fall jedoch nur, wenn

a) die beiden Ansprüche sich auf denselben Vertrag 
oder auf mehrere im Rahmen desselben Geschäftes 
abgeschlossene Verträge beziehen oder

b) die Ansprüche zu irgendeinem Zeitpunkt vor Ablauf 
der Verjährungsfrist gegeneinander hätten aufgerech
net werden können.

Artikel 26
Erfüllt der Schuldner seine Schuld nach Ablauf der Ver

jährungsfrist, so hat er kein Recht auf Rüdeforderung, selbst 
wenn er zum Zeitpunkt der Erfüllung nicht wußte, daß die 
Verjährungsfrist abgelaufen war.

Artikel 27
Der Ablauf der Verjährungsfrist hinsichtlich der Haupt

schuld hat die gleiche Wirkung hinsichtlich der Pflicht, Zin
sen für diese Schuld zu zahlen.

Berechnung der Verjährungsfrist 

Artikel 28
(1) Die Verjährungsfrist wird so berechnet, daß sie am 

Ende des Tages abläuft, dessen Datum dem des Tages ent
spricht, an dem die Frist zu laufen begonnen hat. Bei Feh
len des entsprechenden Datums läuft die Verjährungsfrist 
am Ende des letzten Tages des letzten Monats der Frist 
ab.

(2) Die Verjährungsfrist wird nach dem Datum des Ortes 
berechnet, an dem das Rechtsverfahren eingeleitet wird.

Artikel 29
Fällt der letzte Tag der Verjährungsfrist auf einen ge

setzlichen Feiertag oder auf einen anderen gerichtsfreien 
Tag, so daß die erforderliche Rechtshandlung an dem Ort, 
an dem der Gläubiger nach Artikel 13, 14 oder 15 ein Rechts
verfahren einleitet oder einen Anspruch geltend macht, nicht 
vorgenommen werden kann, so wird die Verjährungsfrist 
bis zum Ende des ersten Tages nach dem gesetzlichen Feier
tag oder gerichtsfreien Tag verlängert, an dem an diesem 
Ort ein solches Verfahren eingeleitet oder ein solcher An
spruch geltend gemacht werden kann.

Internationale Wirkung 

Artikel 30

Für die Zwecke dieser Konvention sind die in den Arti
keln 13 bis 19 bezeichneten Handlungen oder Umstände, 
die in einem Vertragsstaat vorgenommen worden oder ein
getreten sind, in einem anderen Vertragsstaat wirksam, vor-


